
 

 

Mitteilung des Sachwalters der Mopac modern packaging AG an die Gläubiger und 

die Medien 

 

Richterliche Bestätigung des Nachlassvertrages / Beginn des Liquidations-

verfahrens 

Bern, 18. Juli 2017. Heute hat der Nachlassrichter des Regionalgerichts Emmental-

Oberaargau im Beisein der Organe der Schuldnerin den Nachlassvertrag mit 

Vermögensabtretung der Mopac modern packaging AG bestätigt und auch für die nicht 

zustimmenden Gläubiger für verbindlich erklärt. Das Urteil ist rechtskräftig. 

An der Gläubigerversammlung vom 14. Juni 2017 waren bereits Dr. Fritz 

Rothenbühler, Wenger Plattner Rechtsanwälte, als Liquidator und die Herren Kaspar 

Wisler, Stefan Habegger und Fritz Kohler als Mitglieder des Gläubigerausschusses 

gewählt worden.  

Die Liquidationsorgane der Gesellschaft werden nun ihre Arbeit aufnehmen. Dabei 

werden sie zur Feststellung der am Liquidationsergebnis beteiligten Gläubiger und 

ihrer Rangstellung in den nächsten Monaten einen Kollokationsplan erstellen. 

 

Umbenennung der Mopac modern packaging AG in "2MP AG in 

Nachlassliquidation"  

Per 1. Januar 2017 hat die Auffanggesellschaft Mopac Wasen AG einen Teil des 

Betriebs der Mopac modern packaging AG übernommen. Zur deutlichen 

Unterscheidung der beiden Gesellschaften hat sich die Mopac modern packaging AG 

vertraglich verpflichtet, die Nachlassliquidation unter anderem Namen durchzuführen.  

Der Nachlassrichter hat deshalb mit heutigem Datum ebenfalls die Umfirmierung der 

Mopac modern packaging AG zur "2MP AG in Nachlassliquidation" genehmigt. Die 

Gesellschaft wird deshalb in Zukunft unter dieser Firma auftreten. Für die Gläubiger 

und die Geschäftspartner der 2MP AG in Nachlassliquidation, bzw. der ehemaligen 

Mopac modern packaging AG ändert sich nichts.  

 

Bei ausserordentlichen Ereignissen wird der Liquidator die Gläubiger weiterhin zu 

gegebener Zeit über seine Webseite informieren. 

***  

Für weitere Informationen 

- Website des Liquidators:  www.sachwalter-mopac.ch 

  www.liquidator-mopac.ch  

- Dr. Fritz Rothenbühler, Wenger Plattner Rechtsanwälte, Telefon 031 357 00 00 


